
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Matthias Seestern-Pauly, Katja Suding, 
Nicole Bauer, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP
– Drucksache 19/19686 –

Entwicklungen und Erkenntnisse zur Schwimmkompetenz

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Das Entspannen am See, der Urlaub an der Meeresküste oder direkt der Aus-
flug auf dem Ruderboot: Wir fühlen uns in der Nähe des Wassers wohl. Be-
sonders bei warmem Wetter und in guter Gesellschaft ist aber auch der Sprung 
ins Wasser für viele Menschen eine Selbstverständlichkeit. Dies gilt jedoch 
nicht für alle. Denn die einen mögen es nicht, wenn das Wasser trüb und der 
Grund nicht sichtbar ist. Andere können schlichtweg nicht schwimmen. Das 
mag in der Freizeitgestaltung zuweilen ausschließend sein. In Notsituationen 
kann dies jedoch sehr schnell lebensgefährlich werden. Dabei gibt es auch in 
Deutschland eine lebendige Schwimmsportgemeinschaft. Doch Schwimmen 
ist nicht nur ein Spitzensport, sondern auch generell eine gesundheitsfördern-
de Betätigung mit positiven Auswirkungen auf Gelenke, Muskeln und das 
Herz-Kreislauf-System. Man kann sagen: Schwimmen ist eine Grundfertig-
keit.

Die hervorragende und zumeist ehrenamtliche Arbeit von Institutionen wie 
der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft e. V. (DLRG), das Deutsche Ro-
te Kreuz e. V. (DRK) oder auch der Deutsche Schwimmverband leisten hier 
neben anderen Verbänden und Vereinen einen unschätzbaren Beitrag, um 
Menschen in Not zu helfen.

Die Bedeutung des Schwimmens – besonders als Fähigkeit zur Selbsthilfe und 
Hilfe für andere in Notsituationen – ist Anlass der Fragesteller, um nach den 
Kenntnissen der Bundesregierung zur Situation der Schwimmfähigkeit der 
Bevölkerung zu fragen.

V o r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g
Die Rettung von Menschen in Gefahrensituationen auf und in Gewässern ist als 
Teil der allgemeinen Gefahrenabwehr Aufgabe der Länder und Kommunen. 
Sowohl die Schwimmausbildung als auch die Förderung des Breitensports lie-
gen nach der Kompetenzverteilung des Grundgesetzes grundsätzlich im Zustän-
digkeitsbereich der Länder. Vor diesem Hintergrund liegen der Bundesregie-
rung zu den gestellten Fragen keine bzw. nur sehr begrenzt Informationen vor.
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1. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Zahl der Gestorbenen 
durch Unfälle durch Ertrinken und Untergehen in Deutschland in den letz-
ten zehn Jahren entwickelt (bitte nach Altersgruppen und Geschlecht auf-
schlüsseln)?

2. Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung über die örtlichen Umstände 
der Todesfälle durch Unfälle durch Ertrinken und Untergehen in Deutsch-
land (bitte für die letzten zehn Jahre und nach Bundesländern aufschlüs-
seln)?

Die Fragen 1 und 2 werden aufgrund des Zusammenhangs gemeinsam beant-
wortet.
Auf die beigefügten Tabellen wird verwiesen.

3. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Zahl der Lebensret-
tungen in den letzten zehn Jahren entwickelt, und wie viele Wachstunden 
wurden im genannten Zeitraum von wie vielen Einsatzkräften jeweils ge-
leistet?

4. Wie viele ausgebildete Rettungsschwimmer gibt es nach Kenntnis der 
Bundesregierung in Deutschland?

Die Fragen 3 und 4 werden aufgrund des Zusammenhangs gemeinsam beant-
wortet.
Auf die Vorbemerkung der Bundesregierung wird verwiesen. Es liegen hierzu 
keine Informationen vor.

5. Welche Informationsmaterialien und öffentlichkeitswirksamen Maßnah-
men zum Thema Schwimmfähigkeit der Bevölkerung hat die Bundes-
regierung in den letzten zehn Jahren durchgeführt, und welche Kosten sind 
dabei entstanden (bitte entsprechende Haushaltstitel angeben)?

Informationsmaterialen zum Thema Schwimmfähigkeit der Bevölkerung sind 
u. a. über das Sportinformationsportal SURF des Bundesinstituts für Sportwis-
senschaft (BISp), ein Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern, für 
Bau und Heimat (BMI), seit 2010 nachgewiesen. Beispielsweise ist dort die 
Aufzeichnung der öffentlichen Sitzung des Sportausschusses im Deutschen 
Bundestag am 15. Januar 2020 zum Thema „Situation der Schwimmbäderinfra-
struktur“ zu finden. Des Weiteren werden in dem Sportinformationsportal Ma-
terialien zur Schwimmfähigkeit in Deutschland aufgelistet, z. B. der Tagungs-
band 2019 „Schwimmen Lehren und Lernen in der Grundschule – Bewegungs-
erlebnisse und Sicherheit am und im Wasser“.
Diese Tagung wurde von der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Län-
der in der Bundesrepublik Deutschland und dem Bundesverband zur Förderung 
der Schwimmausbildung veranstaltet. Besonders wird auf die Publikation „Re-
port Kennzahlen Schwimmbäder: Berichtsjahr 2018“ als auch auf die Webseite 
„Bäderatlas Deutschland“ mit einer Übersicht der deutschen Schwimmbäder 
hingewiesen.
Informationen zu den entstandenen Kosten explizit zu diesem Thema liegen der 
Bundesregierung nicht vor.
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6. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Zahl der öffentlichen 
Schwimmbäder in Deutschland in den letzten zehn Jahren entwickelt (bitte 
nach Bundesländern und unter Angabe von Rückbauten aufschlüsseln)?

7. Wie viele Schwimmbäder in Deutschland sind nach Kenntnis der Bundes-
regierung für den Schwimmunterricht von Schulen geeignet?

8. Wie viele Schwimmbäder in Deutschland sind nach Kenntnis der Bundes-
regierung für die Ausübung des Schwimmsportes geeignet?

Die Fragen 6 bis 8 werden gemeinsam beantwortet.
Der Bundesregierung liegen hierzu bislang keine Erkenntnisse vor. Zur Ermitt-
lung valider Daten über die Anzahl an Schwimmbädern in Deutschland, die zur 
Ausübung des Schwimmsports oder für den Schwimmunterricht an Schulen ge-
nutzt werden, hat das BISp das Forschungsprojekt „Bäder für Leistungs-, 
Wettkampf-, Schul- und Vereinssport: Schaffung valider empirischer Grundla-
gen für eine Stadt-, Regional- und Sportstättenentwicklung zur Verwirklichung 
gleichwertiger Lebensverhältnisse“ – Kurztitel „Bäderleben“, initiiert. Die an-
gefragten Daten liegen voraussichtlich Ende September 2020 vor. Die im Auf-
bau befindliche Datensammlung soll dauerhaft weitergeführt werden, um in 
Zukunft Entwicklungen in der Bäderstruktur in Deutschland erfassen zu kön-
nen.

9. Welche Kenntnisse besitzt die Bundesregierung zu sogenannten Public 
Private Partnerships (PPP) im Bereich Schwimmbäder im Hinblick auf 
Anzahl und wirtschaftlichen Erfolg solcher Modelle?

10. Plant die Bundesregierung in Zusammenarbeit mit den Kommunen, PPP-
Modelle zu fördern, und wenn nein, warum nicht?

Die Fragen 9 und 10 werden gemeinsam beantwortet.
Auf die Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion der 
FDP auf Bundestagsdrucksache 19/17025 wird verwiesen.

11. Inwiefern unterstützt die Bundesregierung derzeit die Arbeit und Ret-
tungsorganisationen im Schwimmbereich (DLRG oder ähnliche Instituti-
onen), und wie ist die Unterstützung dieser Organisationen mittelfristig 
geplant?

Auf die Vorbemerkung der Bundesregierung wird verwiesen. Die Rettung von 
Menschen aus Gefahren liegt in der Zuständigkeit der Länder.
Der Bund fördert im Allgemeinen das ehrenamtliche Engagement im Bevölke-
rungsschutz, u. a. durch die jährliche Verleihung des BMI-Förderpreises „Hel-
fende Hand“. Mit dem Förderpreis wurden in der Vergangenheit auch 
Schwimmkurse der Hilfsorganisationen ausgezeichnet.

12. Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung über die Zahl der Schülerin-
nen und Schüler, die die Primarstufe ohne geprüfte Schwimmfähigkeit 
verlassen (bitte für die letzten zehn Jahre und nach Bundesländern auf-
schlüsseln)?

Auf die Vorbemerkung der Bundesregierung wird verwiesen. Es liegen hierzu 
keine Informationen vor.
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Anlage zu Frage 1
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Anlage zu Frage 2
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